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Allgemeine Informationen zum Schlichtungsverfahren der Schweizerischen Zivilprozessordnung
Friedensrichter sind Mitglieder der Gerichtsbehörde auf Gemeindeebene und die erste, obligatorische Schlichtungsbehörde bei zivilrechtlichen Streitigkeiten, wie:
· Konsumentenrechtliche Forderungen

· Arbeitsrecht

· Vaterschaft- und Unterhalt

· Erbrecht

· Klagen aus Motorfahrzeug- und Fahrradunfällen

· Schadenhaftungen

· Persönlichkeitsverletzungen

Die einzigen Ausnahmen, bei denen ein Schlichtungsverfahren entfällt, sind in Art. 198 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt.

Auf Antrag der klagenden Partei, können Friedensrichter bis zu einem Streitwert von CHF 2'000.- definitiv entscheiden oder bis zu einem Streitwert von CHF 5'000.- den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten.

Detaillierte Auskünfte - auch über örtliche und sachliche Zuständigkeiten - erteilt Ihnen die Friedensrichterin gerne Auskunft.

Für Ehescheidungs- und Trennungsverfahren wenden Sie sich bitte direkt an das Gericht an Ihrem Wohnort. Informationen und Merkblätter sind auch zu beziehen via: http://www.bezirkgericht-dietikon.ch.

Die ZPO-Artikel zum Schlichtungsverfahren, sowie einzelne Klageformulare können Sie über diese Homepage herunterladen oder direkt bei der bei der Friedensrichterin (auch über E-mail) anfordern.
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